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§ 138 ArzteG 1998 Einstweilige
Maf3nahme

ArzteG 1998 - Arztegesetz 1998

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.07.2025

1. (1)Der Disziplinarrat kann dem Disziplinarbeschuldigten die Ausibung des arztlichen Berufes bis zum
rechtskraftigen Abschlul3 des Disziplinarverfahrens untersagen, wenn dies mit Ricksicht auf die Art und das
Gewicht des ihm zur Last gelegten Disziplinarvergehens wegen zu besorgender schwerer Nachteile, insbesondere
fUr die Patienten oder das Ansehen des Arztestandes, erforderlich ist und ihm nicht bereits geméaR § 62 die
Ausubung des arztlichen Berufes vorlaufig untersagt worden ist.

2. (2)Vor der BeschluRfassung Uber eine einstweilige Malinahme muR der Disziplinarbeschuldigte Gelegenheit zur
Stellungnahme zu den gegen ihn erhobenen Anschuldigungen sowie zu den Voraussetzungen fur die Anordnung
einer einstweiligen MalRnahme gehabt haben. Hievon kann bei Gefahr im Verzug abgesehen werden, doch ist in
diesem Fall dem Disziplinarbeschuldigten nach der BeschluRfassung unverziglich Gelegenheit zur Stellungnahme
zu geben.

3. (3)Die einstweilige MaBnahme ist aufzuheben, wenn sich ergibt, dal? die Voraussetzungen fur die Anordnung
nicht oder nicht mehr vorliegen oder sich die Umstande wesentlich geandert haben. Mit der rechtskraftigen
Beendigung des Disziplinarverfahrens tritt die einstweilige MaBnahme unbeschadet des Abs. 7 auBBer Kraft.

4. (4)Der BeschluR Uber die einstweilige MalBnahme ist dem Disziplinarbeschuldigten, dem Disziplinaranwalt, der fur
den Disziplinarbeschuldigten zustandigen Arztekammer sowie der Osterreichischen Arztekammer zuzustellen.

5. (5)Die einstweilige MaBnahme ist bei der Verhangung von Disziplinarstrafen angemessen zu berticksichtigen. Die
Zeit, wahrend der die Ausubung des arztlichen Berufes vorlaufig untersagt war, ist auf die Disziplinarstrafe der
Untersagung der Berufsaustbung anzurechnen.

6. (6)Beschwerden gegen einstweilige MalRnahmen haben keine aufschiebende Wirkung.

7. (7)Eine Uber den Disziplinarbeschuldigten verhangte einstweilige MaBnahme bleibt im Fall des8 188 auch tber
die rechtskraftige Beendigung des Disziplinarverfahrens hinaus so lange wirksam, bis das Disziplinarerkenntnis
vollzogen werden darf. Abs. 3 erster Satz ist jedoch anzuwenden.

In Kraft seit 01.12.2016 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/aerzteg/paragraf/62
https://www.jusline.at/gesetz/aerzteg/paragraf/188
file:///

	§ 138 ÄrzteG 1998 Einstweilige Maßnahme
	ÄrzteG 1998 - Ärztegesetz 1998


